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Stadt Schmölln                                                           Schmölln, dem 21. März 2017 

 
                                                                                             Vorl.-Nr.: 173-26/2017      
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 

zur 26. Stadtratssitzung Schmölln am 30. März 2017 
 
 
Einreicher:   Technischer Ausschuss 
 
Beratungsfolge: Technischer Ausschuss: 13.07.2015, 30.08.2016, 30.01.2017 
                                   Stadtrat: 03.11.2016, 16.02.2017, 27.02.2017 
 
Betreff:  Beschluss über die Umbenennung des aufzustellenden 

Bebauungsplanes „Am Wasserturm“ in „Crimmitschauer Straße, 
Teilgebiet V“ 

    
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat Schmölln beschließt in öffentlicher Sitzung: 
 
1.   Der Stadtrat der Stadt Schmölln hat auf seiner Sitzung am 03.11.2016 die Einleitung des 

Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans „Am Wasserturm“ und am 16.02.2017 die 
1. Ergänzung zu diesem aufzustellenden Bebauungsplan beschlossen. 

 
        Um deutlich herauszustellen, dass mit diesem aufzustellenden Bebauungsplan eine  

Erweiterung des bestehenden Industriegebietes Crimmitschauer Straße geschaffen 
werden soll, ist die Bezeichnung des  Bebauungsplanes „Am Wasserturm“ zu streichen 
und durch die neue Bezeichnung „Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V“ zu ersetzen 

 
Der Geltungsbereich des umbenannten Bebauungsplanes „Crimmitschauer Straße,   
Teilgebiet V“ ist in der Anlage, die Bestandteil des Beschlusses ist, dargestellt. 

         
2. Der Beschluss über die Umbenennung des aufzustellenden Bebauungsplanes ist         

amtlich bekanntzumachen. 
         
 
Sachdarstellung: 
 
Für die Umbenennung des aufzustellenden Bebauungsplanes ist ein Beschluss des Stadtrates 
erforderlich. 
 
 
 
Jähler 
Vorsitzender 
des Technischen Ausschusses 
 

Notizen:        Abstimmung   : 
Ja-Stimmen    : 
Nein-Stimmen   : 
Stimmenthaltungen : 


